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Bebauungsplan  

„Gemeinsames Sondergebiet Straßkirchen/Irlbach“ 

Prognose der aus Schwerlastverkehr zu erwartenden 

Erschütterungsimmissionen in Gebäuden   

Notiz Nr. M179145/02 

 

 

 

1 Situation und Aufgabenstellung 

Der Planungsverband Straßkirchen/Irlbach plant die Aufstellung eines qualifizierten 

Bebauungsplanes für ein „Gemeinsames Sondergebiet Straßkirchen/Irlbach – 

Sondergebiet Komponentenfertigung für Kfz-Energiesysteme“. Des Weiteren ist im 

Bereich des Planungsgebietes die Änderung des Flächennutzungsplanes und des 

Landschaftsplanes der Gemeinde Straßkirchen sowie des Flächennutzungsplanes 

und des Landschaftsplanes der Gemeinde Irlbach vorgesehen. 

Die Art der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan wie folgt beschrieben: 

Das Sondergebiet dient der Unterbringung von großflächig produzierenden  

Gewerbebetrieben der Automobilbranche für die Komponentenfertigung von 

Kfz-Energiesystemen, sowie von Nebeneinrichtungen und Anlagen mit direktem 

Funktionsbezug zum Gewerbebetrieb. 
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BMW Group 

Herrn Sascha Lunow 

Taunusstr. 27 

80807 München 
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Im Rahmen der Bauleitplanung sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange des 

Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu 

berücksichtigen. Im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe c) und e) BauGB i. V. m. 

§ 50 BImSchG wird zu den Belangen des Erschütterungsschutzes Stellung ge-

nommen, insbesondere ob hinsichtlich des Belangs des Erschütterungsschutzes 

grundsätzliche, der Aufstellung des Bebauungsplans entgegenstehende Bedenken 

bestehen können. 

Die vorliegende Notiz stellt die von Müller-BBM Industry Solutions erarbeiteten Unter-

suchungsergebnisse zu den aus dem Schwerlastverkehr auf der Bundesstraße B8 zu 

erwartenden Schwingungsimmissionen in Gebäuden zusammen. 

 

2 Verwendete Unterlagen 

[1] DIN 45669-1: Messung von Schwingungsimmissionen –  

Teil 1: Schwingungsmesser – Anforderungen und Prüfungen, Juni 2020 

[2] DIN 45669-2: Messung von Schwingungsimmissionen –  

Teil 2: Messverfahren, Juni 2005 

[3] DIN 4150-2: Erschütterungen im Bauwesen – 

Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden, Juni 1999 

[4] DIN 4150-3: Erschütterungen im Bauwesen, Teil 3: Einwirkungen auf bauliche 

Anlagen; Dezember 2016 

[5] LAI; Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz; Hinweise zur 

Messung, Beurteilung und Verminderung von Erschütterungsimmissionen; 

Stand 06.03.2018 
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3 Anforderungen an den Erschütterungsschutz 

3.1 Schutzgut Mensch 

Zur Bewertung der Einwirkung von Erschütterungen auf Menschen wird die bewerte-

te Schwingstärke KBF(t) herangezogen. 

Die bewertete Schwingstärke KBF(t) ist dabei nach DIN 45669 ([1], [2]) als gleitender 

Effektivwert des frequenzbewerteten Erschütterungssignals (Zeitbewertung 0,125 s, 

„FAST“) definiert. 

Die Beurteilung erfolgt anhand von zwei Beurteilungsgrößen: 

- KBFmax, die maximale bewertete Beurteilungsgröße 

- KBFTr, die Beurteilungsschwingstärke 

Die maximal bewertete Schwingstärke KBFmax ist der Maximalwert der bewerteten 

Schwingstärke KBF(t), der während der jeweiligen Beurteilungszeit (einmalig oder 

wiederholt) auftritt. 

Die Beurteilungsschwingstärke KBFTr berücksichtigt die Häufigkeit und Dauer der  

Erschütterungsereignisse. Die Beurteilungsschwingstärke KBFTr wird mithilfe eines 

Taktmaximalwertverfahrens (Taktzeit = 30 s) ermittelt. 

Die Beurteilungsschwingstärke KBFTr ergibt sich dabei nach folgender Gleichung: 

KBFTr = KBFTm

r

e

T

T
  

mit Tr =  Beurteilungszeit (tags 16 Std., nachts 8 Std.) 

 Te =  Einwirkzeit 

 KBFTm = Taktmaximal-Effektivwert, wobei der Taktmaximal-Effektivwert die  

  Wurzel aus dem Mittelwert der quadrierten Taktmaximalwerte  

  (KBFmax-Werte) ist 

Die Beurteilung erfolgt nach nachstehend beschriebener Vorgehensweise: 

Es ist die maximale bewertete Schwingstärke KBFmax zu ermitteln und mit den An-

haltswerten Au und Ao (siehe Tabelle) zu vergleichen: 

- Ist KBFmax kleiner oder gleich dem (unteren) Anhaltswert Au, dann ist die Anfor-

derung dieser Norm eingehalten. 

- Ist KBFmax größer als der (obere) Anhaltswert Ao, dann ist die Anforderung nicht 

eingehalten. 

- Ist KBFmax größer als Au, aber kleiner, höchstens gleich Ao, gilt die Anforderung 

dieser Norm dann als eingehalten, wenn die Beurteilungsschwingstärke KBFTr 

nicht größer als Ar nach Tabelle 1 der DIN 4150-2 [3] ist. 
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Die in der DIN 4150-2 [3] angegebenen Anhaltswerte für die Beurteilung von Erschüt-

terungen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen sind in folgender Tabel-

le angegeben. 

Tabelle 1.  Anhaltswerte nach DIN 4150-2 [3] für die Beurteilung von Erschütterungen in 

Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen. 

Zeile Einwirkungsort 
tags nachts 

Au Ao Ar Au Ao Ar 

1 

Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur 

gewerbliche Anlagen und ggf. ausnahms-

weise Wohnungen für Inhaber und Leiter 

der Betriebe sowie für Aufsichts- und Be-

reitschaftspersonen untergebracht sind 

(vgl. Industriegebiete § 9 BauNVO) 

0,4 6 0,2 0,3 0,6 0,15 

2 

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vor-

wiegend gewerbliche Anlagen unterge-

bracht sind (vgl. Gewerbegebiete 

§ 8 BauNVO) 

0,3 6 0,15 0,2 0,4 0,1 

3 

Einwirkungsorte, in deren Umgebung we-

der vorwiegend gewerbliche Anlagen noch 

vorwiegend Wohnungen untergebracht 

sind (vgl. Kerngebiete § 7 BauNVO, 

Mischgebiete § 6 BauNVO, Dorfgebiete 

§ 5 BauNVO)  

0,2 5 0,1 0,15 0,3 0,07 

4 

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vor-

wiegend oder ausschließlich Wohnungen 

untergebracht sind (vgl. Reines Wohn-

gebiet § 3 BauNVO, Allgemeine Wohn-

gebiete § 4 BauNVO, Kleinsiedlungs-

gebiete § 2 BauNVO) 

0,15 3 0,07 0,1 0,2 0,05 

5 

Besonders schutzbedürftige Einwirkungs-

orte, z. B. Krankenhäuser, Kurkliniken, so-

weit sie in dafür ausgewiesenen Son-

dergebieten liegen 

0,1 3 0,05 0,1 0,15 0,05 

In Klammern sind jeweils die Gebiete der Baunutzungsverordnung – BauNVO angegeben, die in der 

Regel den Kennzeichnungen unter Zeile 1 bis 4 entsprechen. Eine schematische Gleichsetzung ist 

jedoch nicht möglich, da die Kennzeichnung unter Zeile 1 bis 4 ausschließlich nach dem Gesichts-

punkt der Schutzbedürftigkeit gegen Erschütterungseinwirkung vorgenommen ist, die Gebietseintei-

lung in der BauNVO aber auch anderen planerischen Erfordernissen Rechnung trägt. 
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Im LAI-Leitfaden [5] werden Zusammenhänge zwischen bewerteten Schwingstärken 

und subjektiver Wahrnehmung angegeben. 

Tabelle 2.  Zusammenhang zwischen bewerteter Schwingstärke und subjektiver Wahrneh-

mung (entnommen aus [5]). 

Maximalwert der bewerteten Schwingstärke 

KBFmax 

Beschreibung der Wahrnehmung 

0,1 – 0,2 
Beginn der Wahrnehmung,  

In Wohnungen bereits störend 

0,3 
bei ruhigem Aufenthalt in Wohnungen 

überwiegend gut spürbar und damit stark störend 

 

Anmerkung: 

Das zu beurteilende Immissionsgebiert (Gemeinde Straßkirchen) wird als Dorfgebiet 

eingeordnet. Mithin werden die Anhaltswerte der Zeile 3, Tabelle 1, für eine 

Beurteilung herangezogen. 

 

3.2 Gebäudeschäden 

In der DIN 4150-3 [4] werden Anhaltswerte für die zulässigen Schwinggeschwindig-

keiten für das Gesamtbauwerk für kurzzeitige Erschütterungen (Tabelle 3) und 

Dauererschütterungen (Tabelle 4) genannt. Die Angaben beziehen sich auf den 

Betragsmaximalwert der Schwinggeschwindigkeit in mm/s. 

Maßgebend für die Beurteilung des gesamten Bauwerks sind die horizontalen 

Schwinggeschwindigkeiten, welche in der Regel in der obersten Deckenebene auf-

treten. Zu den horizontalen Schwinggeschwindigkeiten müssen vertikale Bauteil-

schwingungen wie Deckenschwingungen betrachtet werden. Als Beurteilungs-

kriterium für Deckenschwingungen kann eine vertikale Schwinggeschwindigkeit bis 

zu 20 mm/s für kurzzeitige Erschütterungen und bis zu 10 mm/s für Dauererschütte-

rungen angesetzt werden. 

Die Schwingungen sind bevorzugt in der obersten Deckenebene zu erfassen. Alter-

nativ kann eine Messwerterfassung auch im Fundamentbereich eines Gebäudes 

durchgeführt werden. Für kurzzeitige Erschütterungseinwirkungen sind hierzu in 

Tabelle 3 entsprechende Anhaltswerte zur Beurteilung aufgeführt. Bei Dauererschüt-

terungen ist bei einem Fundamentmesspunkt das Übertragungsverhalten der 

Erschütterungen auf die Deckenebene – bevorzugt durch Messung – zu bestimmen. 

Das ermittelte Übertragungsverhalten ist bei dem Ansatz der entsprechenden 

Anhaltswerte nach Tabelle 4 zu berücksichtigen. 

Bei Gebäuden der Zeile 3 in der Tabelle 3 und Tabelle 4 kann zur Verhinderung von 

leichten Schäden (z. B. Risse im Putz) eine Abminderung der Anhaltswerte erforder-

lich werden. 
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Tabelle 3.  Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit vi [mm/s] zur Beurteilung der 

Wirkung von kurzzeitigen Erschütterungen nach DIN 4150-3 [4]. 

Zeile Gebäudeart, Einwirkungen 

kurzzeitig 

Anhaltswerte für vi,max in mm/s 

  Fundament, alle 

Richtungen, 

i = x, y, z; 

Frequenzen 

Oberste 

Deckenebene, 

horizontal 

i = x, y, 

Decken 

vertikal 

i = z 

  1 –  

10 Hz 

10 –  

50 Hz 

50 –  

100 Hz*) 

alle 

Frequenzen 

alle 

Frequenzen 

1 Gewerblich genutzte Bauten, 

Industriebauten und ähnlich 

strukturierte Bauten 

20 20 – 40 40 – 50 40 20 

2 Wohngebäude und in ihrer 

Konstruktion und/oder ihrer 

Nutzung gleichartige Bauten 

5 5 – 15 15 – 20 15 20 

3 Bauten, die wegen ihrer 

besonderen Erschütterungs-

empfindlichkeit nicht denen 

nach Zeile 1 und 2 entspre-

chen und besonders erhal-

tenswert (z. B. unter Denk-

malschutz stehend) sind 

3 3 – 8 8 – 10 8 20 

*) Bei Frequenzen über 100 Hz dürfen mindestens die Anhaltswerte für 100 Hz angesetzt werden. 

 

Tabelle 4.  Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit vi [mm/s] zur Beurteilung der 

Wirkung von Dauererschütterungen auf Bauwerke nach DIN 4150-3 [4]. 

Zeile Gebäudeart Einwirkungen stationär Anhaltswerte für vi,max in mm/s 

Oberste 

Deckenebene, 

horizontal 

i = x, y 

Decken, vertikal 

i = z 

  alle Frequenzen alle Frequenzen 

1 Gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten und 

ähnlich strukturierte Bauten 
10 10 

2 Wohngebäude und in ihrer Konstruktion und/oder 

Nutzung gleichartige Bauten 
5 10 

3 Bauten, die wegen ihrer besonderen Erschütterungs-

empfindlichkeit nicht denen nach Zeile 1 und Zeile 2 

entsprechen und besonders erhaltenswert (z. B. unter 

Denkmalschutz stehend) sind 

2,5 10 

 

Anmerkung: 

Erschütterungseinwirkungen aus LKW-Verkehr sind als kurzzeitige Einwirkungen zu 

bewerten, da deren zeitliche Dauer nicht ausreicht, um in einem Gebäude eine 

wesentliche Überhöhung der Schwingungsimmissionen durch Resonanzerschei-

nungen zu erzeugen. 
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4 Messtechnische Untersuchung 

Um die Schwingungsimmissionen durch den Schwerlastverkehr auf der Bundes-

straße quantifizieren zu können, wurden diese in einer messtechnischen Unter-

suchung am 05.02.2024 ermittelt. Das Untersuchungsgebiet befand sich auf dem 

Planungsgelände nördlich der B8 im Bereich der Abzweigung nach Irlbach. Die 

Übertragung auf Gebäude im Ortsbereich erfolgt mithilfe eines Prognosemodells 

(siehe Abschnitt 5.2.2). Untersucht wurden kontrollierte LKW-Fahrten mit einem 

Testfahrzeug (ACTROS 4146 K8x4/4) sowie der normale Schwerlastverkehr in 

Fahrtrichtung Plattling.  

Messtechnisch erfasst wurden die folgenden Vorbeifahrten: 

• Testfahrzeug beladen (ca. 32 t) mit 50 km/h 

• Testfahrzeug beladen (ca. 32 t) mit 30 km/h 

• Testfahrzeug leer (ca. 15 t) mit 50 km/h 

• Normaler Schwerlastverkehr (Sattelzüge, Tanklaster etc.) 

Nördlich der Bundesstraße wurde ein Messquerschnitt mit drei Beschleunigungs-

sensoren im Abstand von 5, 10 und 15 m zur nördlichen Fahrbahnbegrenzung der B8 

eingerichtet. Die Sensoren waren dabei auf ins Erdreich eingeschlagenen Erdpflö-

cken kraftschlüssig befestigt. Der Messaufbau und das für die Messung verwendete 

Messequipment entspricht den Vorgaben der DIN 45669 [1][2]. 

Entsprechend der Vorbeifahrtdauer der LKW-Fahrten wurden für jeden Messpunkt 

die aufgezeichneten Messsignale in Zeitfenster unterteilt. Die als Terzspektren vor-

liegenden Beschleunigungssignale je LKW-Fahrt wurden innerhalb dieser Zeitfenster 

in Form von Max-Hold-Terzspektren zusammengefasst und zur Schwingschnelle 

integriert. Die so erhaltenen Max-Hold-Terzspektren wurden getrennt nach Typ 

(beladen/leer/normaler Verkehr) quadratisch zu Schnellepegel-Terzspektren gemit-

telt. Zusätzlich wurden noch die Zeitverläufe der Schwinggeschwindigkeit je LKW-

Fahrt berechnet. 
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5 Prognose der Erschütterungsimmissionen 

5.1 Allgemeines 

Allgemein kann festgestellt werden, dass die Fahrten mit dem beladenen LKW mit 

50 km/h im Mittel ähnlich hohe Immissionen hervorrufen wie der „normale“ Schwer-

lastverkehr. Fahrten mit geringerer Geschwindigkeit und mit leerem LKW führen 

grundsätzlich zu einem niedrigeren Schwingungspegel. 

 

5.2 Schutzgut Mensch 

5.2.1 Allgemeines 

Die Planfälle mit anderen Verkehrsmengen als diejenigen der Ist-Situation müssen 

nur für die Fälle berücksichtigt werden, in denen der jeweils anzusetzende untere 

Anhaltswert Au nachts vom prognostizierten KBFmax,prog überschritten wird (s. a. 

Flussdiagramm der DIN 4150-2 [3] Abschnitt 6.2). 

 

5.2.2 Vorgehensweise 

Zur Prognose der Immissionswerte im Gebäude muss die Reaktion des Gebäudes 

auf die von außen einwirkenden Erschütterungen betrachtet werden. Hierzu sind 

Annahmen über das Eigenschwingverhalten der einzelnen Bauteile (insbesondere für 

das Gebäude als Ganzes auf dem Erdreich sowie für Decken und schwimmende 

Estriche) erforderlich. 

Das Eigenschwingverhalten der einzelnen Bauteile wird mit idealisierten Korrektur-

spektren angenähert, die anhand baudynamischer Modelle entwickelt wurden. 

Hierbei werden Korrekturspektren angesetzt für 

• den Übergang Erdreich – Fundament, 

• die Erschütterungsfortleitung im Gebäude, 

• die Übertragung auf Decken verschiedener Bauarten, Deckenstärken und 

Spannweiten, d. h. verschiedener Eigenfrequenzen, 

• das Eigenschwingverhalten schwimmender Estriche. 

Die Prognoseberechnungen werden im Frequenzbereich durchgeführt. Die Korrektur-

spektren werden terzweise zu den auf dem Baugelände gewonnenen Schnellepegel-

Terzspektren nach Abschnitt 4 addiert. Diese werden im Folgenden als „Prognose-

spektren“ bezeichnet. 

Der KB-Wert wird aus den Prognosespektren berechnet. Die Prognosespektren 

werden hierzu terzweise einer Korrektur unterzogen, die der KB-Bewertung des 

Erschütterungszeitsignals nach [1] entspricht. Zur Ermittlung des KBFmax.prog-Wertes 

wird der Summenwert des KB-korrigierten Terzspektrums gebildet. Die Beurteilungs-

KB-Werte (KBFTr,prog) werden dann ggf. unter Berücksichtigung der zu erwartenden 

LKW-Fahrten für die Tag- und Nachtzeit berechnet. 
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5.2.3 Ergebnisse der KB-Wert-Prognose 

Die für die Beurteilung maßgebenden KBFmax,prog- und KBFTr,prog-Werte sind in 

Tabelle 5 aufgelistet. Die angegebenen Werte sind als Obergrenze der möglichen 

Immissionen zu verstehen, welche sich bei besonders ungünstigen als auch bei der 

Vorgabe von günstigen baudynamischen Parametern (Deckeneigenfrequenz, 

Abstimmfrequenz der Estriche) ergeben. 

Tabelle 5.  KB-Werte KBFmax,prog und KBFTr,prog. Prognosewerte bei besonders ungünstigen 

baudynamischen Paramatern. 

Messpunkt Abstand 

a [m]* 

KBFmax,prog KBFTr,prog
** 

Tag Nacht 

Mp1 5 0,11 - - 

Mp2  10 0,07 - - 

Mp3 15 0,06 - - 

* Der Abstand a bezieht sich auf die nördliche Fahrbahnkante der B8. 

** Bei KBFmax < 0,15 (Au Dorfgebiet) entfällt die Berechnung von KBFTr. 

 

5.3 Gebäudeschäden 

5.3.1 Allgemeines 

Im Gegensatz zur Bewertung der Schwingungsimmissionen auf ihre Einwirkung auf 

Menschen in Gebäuden (DIN 4150-2 [3]) werden die dynamischen Belastungen, die 

auf ein Gebäude einwirken, nur nach ihrer Art (kurzzeitige/Dauererschütterungen) 

und Amplitude (ggf. noch Frequenzzusammensetzung) unterschieden (vgl. 

DIN 4150-3 [4]). Die Häufigkeit des Auftretens der Immissionen ist entsprechend der 

Norm [4] nicht relevant. Eine Differenzierung der Beurteilung nach Planfällen kann 

demnach im Folgenden entfallen. 

 

5.3.2 Vorgehensweise 

Für die Beurteilung der durch den LKW-Verkehr auf Gebäude einwirkenden Erschüt-

terungen wurden für eine konservative Abschätzung keine Abminderung für den 

Übergang Freifeld/Fundament angesetzt. D. h. hier werden die im Freifeld, bei der 

Messung erfassten Werte als Fundamentschwingungen angesetzt. 

 

5.3.3 Ergebnisse 

Die folgende Tabelle fasst die höchsten am Tage der Messung aus allen mess-

technisch erfassten LKW-Fahrten ermittelten Spitzenwerte der Schwinggeschwin-

digkeit zusammen. 

Tabelle 6.   

Messpunkt Abstand, a, m vmax, mm/s 

Mp1 5 0,15 

Mp2  10 < 0,1 

Mp3 15 < 0,1 
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6 Beurteilung 

6.1 Allgemeines 

Die folgende Beurteilung geht von den Bedingungen aus, welche bei der Messung 

vorgelegen haben. 

Durch eine „worst-case“-Betrachtung bei der Prognoseberechnung ergeben sich 

Immissionswerte, die in der Realität etwas unterschritten werden dürften. Bei einzel-

nen LKW-Fahrten (z. B. bei schadhaftem Straßenbelag etc.) können jedoch gelegent-

lich höhere Immissionswerte erreicht werden. 

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der einschlägigen 

Anhaltswerte nicht ausschließt, dass die LKW-Fahrten als Erschütterungen spürbar 

wahrgenommen werden können. Dies gilt vor allem für die Abend- und Nachtstunden 

und bei niedrigen Umgebungsgeräuschen. 

Die Beurteilungen sind allgemeiner Natur und können auf Situationen mit ähnlichen 

Randbedingungen (Fahrgeschwindigkeiten, Abstandsverhältnisse, Fahrzeuggattung 

etc.) übertragen werden. Die Untergrundverhältnisse sind für die hier berücksichtig-

ten Abstandsverhältnisse noch von untergeordneter Bedeutung. Dies gilt v. a., da die 

Beurteilung hier wesentlich auf die Ergebnisse des Messpunkts Mp1, der der Straße 

nächstgelegen war (d=5 m), abstellt. 

 

6.2 Schutzgut Mensch 

Für das vorliegende Bauvorhaben sind entsprechend Abschnitt 4.1 folgende Anforde-

rungen nach DIN 4150-2  [3] (vgl. Dorfgebiet § 5 BauNVO) an die Erschütterungs-

immissionen einzuhalten: 

- Tag (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) Ao = 5; Au = 0,2; Ar = 0,1 

- Nacht (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr): Ao = 0,3; Au = 0,15; Ar = 0,07 

Für das geplante Bauvorhaben ergeben sich bei ungünstigen baudynamischen Para-

metern am Messpunkt Mp1 folgende Erschütterungsimmissionen: 

- KBFmax,prog = 0,11 

- Tag: KBFTr,prog = entfällt da KBFmax,prog < Au tags (0,2) 

- Nacht: KBFTr,prog = entfällt da KBFmax,prog < Au nachts (0,15) 

Die Anhaltswerte der DIN 4150-2 [3] können insgesamt eingehalten werden. Die 

Erschütterungsimmissionen können entsprechend Abschnitt 3.1 in unmittelbarer 

Nähe zur Bundesstraße als „gerade spürbar“ klassifiziert werden. 
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6.3 Gebäudeschäden 

Da bei kurzzeitigen Erschütterungseinwirkungen wie einer LKW-Vorbeifahrt nur das 

Erreichen des Betragsmaximalwerts der Schwinggeschwindigkeit (s. Tabelle 3) zur 

Beurteilung nach DIN 4150-3 [4] heranzuziehen ist und nicht die Häufung der Ereig-

nisse, können Gebäudeschäden nicht ursächlich auf die Zunahme der Verkehrs-

menge zurückgeführt werden. Müssten Gebäudeschäden angenommen werden, 

müssten diese demnach bereits im Bestand vorliegen. 

Der höchste am Tage der Messung ermittelte Spitzenwert der Schwinggeschwindig-

keit im Freifeld am Messpunkt 1 betrug 0,15 mm/s und liegt damit um den Faktor 20 

unterhalb des strengsten Anhaltswertes nach DIN 4150-3 [4] von 3 mm/s für kurz-

zeitige Fundamentschwingungen in z. B. denkmalgeschützten Gebäuden (vgl. 

Tabelle 3, Zeile 3). Gebäudeschäden im Sinne der DIN 4150-3 [4] aufgrund der 

dynamischen Belastung der Bausubstanz durch den LKW-Verkehr können somit 

ausgeschlossen werden. 

 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Raimund Grüner  
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